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Sollen amtliche Dokumente künftig grundsätzlich dem Öffentlichkeitsprinzip 
unterliegen? Das möchte eine kürzlich lancierte Initiative. Bilder Uwe Oster Ist die Aroser Sonne auch ohne Öffentlichkeitsprinzip transparent genug? 

•• ZEICHEN FUR 
TRANSPARENZ ODER 

PAPIERTIGER? 
lnitiativbegehren zur Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in 

der Gemeinde Arosa lanciert 
Von Uwe Oster 

Vergangenes Jahr hatte Markus Lutscher 
einen parlamentarischen Auftrag zur Ein 
führung des Öffentlichkcitsprinzips in der 
Gemeinde Arosa eingereicht, Der Gemein 
devorstand vertrat damals die Meinung, 
dass dies «weder zweckdienlich noch not 
wendig» sei. Die Mehrheit des Gemeinde 
parlaments schloss sich der Einschätzung 
des Gemeindevorstands an. Nun ist in der 
vergangenen Woche ein Iniliativbegehren 
zur «Einführung des Öffentlichkeitsprin- 

zips» lanciert und im Amtsblatt veröffent 
licht worden. Bis zum 11. Juli müssen die 
Initianten 100 Unterschriften sammeln - 
dann kommt es zur Abstimmung an der 
Urne. Auf nationaler Ebene wurde das Öf 
fen tlichkeitsprinziµ bereits 2006 einge 
führt, auf kantonaler Ebene 2016. Das Öf 
fcntlichkeitsprinzip im Kanton gewährt 
jeder Person - unabhängig von Alter, 
Staatsangehörigkeit und Wohnsitz - ein 
Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumen- 

ten. Der Zugang kann nur dann verweigert 
werden, wenn dies gesetzlich vorgesehen 
ist oder überwiegende öffentliche oder pri 
vate Interessen die Geheimhaltung erfor 
dern. Wird ein Zugangsgesuch abgelehnt, 
steht der Rechtsweg offen. Ein Gesuch um 
Zugang zu amtlichen Dokumenten muss 
bei der zuständigen Behörde schriftlich 
eingereicht werden. Das Gesuch bedarf 
keiner Begründung. 
Der Kanton hat 2016, aufgrund der 
Einsprachen von zahlreichen Gemeinden. 
keinen «Zwangspassus» eingeführt, nach 
dem die Gemeinden dieses Gesetz über 
nehmen müssen, sondern es diesen 
freigestellt, wie sie mit der Frage des Öf 
fentlichkeitsprinzips umgehen. Verständli 
cherweise, so Gemeindepräsident Lorenzo 
Schmid, hätten sich vor allem die kleine 
ren Kommunen dagegen gewehrt, «zwei 
neue und aus ihrer Sicht überflüssige Ge 
setze, nämlich sowohl ein Öffentlichkeits 
als auch ein zwingend dazugehöriges 
Datenschutzgesetz in das Gemeinderechts 
buch aufzunehmen». Was für Gemeinden 
wie Chur oder Davos möglicherweise eher 
Sinn mache, müsse nicht auch für Klein 
gemeinden gelten, ist der Gemeindepräsi 
dent überzeugt. 
In Davos haben Anfang März fast 88 Pro 
zent der Abstimmeuden Ja zur Einführung 
des Öffentlichkeitsprinzips in ihrer Ge 
meinde gesagt. Dabei waren in den Infor 
mationen zur Stimmabgabe unter ande 
rem folgende Argumente dafür aufgeführt 
worden: 
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• Verbesserung der demokratischen Mit 
wirkung: Der informierte Bürger kann 
seine Mitwirkungs- und politischen 
Rechte besser wahrnehmen und sich an 
der Meinungs- und Willensbildung betei 
ligen. 

• Stärkung der Gewaltenteilung und -hem 
rnung. Die geschaffene Transparenz er 
möglicht die gegenseitige Kontrolle. 

• Schaffen von Vertrauen, Akzeptanz und 
Bürgernähe: Die geschaffene Transpa 
renz macht staatliches Handeln ver 
ständlicher und nachvollziehbarer. 

Ganz ähnlich liest sich das im kantonalen 
Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip. 
Dort heisst es: «Es bezweckt, die Transpa 
renz über die Tätigkeiten der öffentlichen 
Organe zu fördern, mit dem Ziel, die freie 
Meinungsbildung, die Wahrnehmung der 
demokratischen Rechte 
und die Kontrolle des 
staatlichen Handelns 
zu erleichtern sowie 
das Verständnis und das Vertrauen der Be 
völkerung gegenüber den öffentlichen Or 
ganen zu stärken.» 
Neben Davos haben weitere Bündner 
Gemeinden wie St. Moritz, Celerina, Pon 
t.resina, Domat/Ems oder Landquart das 
Öffentlichkeitsprinzip eingeführt. Auch der 
Gemeinderat von Chur beschloss im ver 
gangenen November ohne Gegenstimme 
ein Öffentlichkeitsgesetz für die städtische 
Verwaltung. Ausgenommen sind lediglich 
Dokumente, welche die Privatsphäre Drit 
ter verletzen könnten, oder - ähnlich wie 
im kantonalen Gesetz - öffentliche Organe, 
die im wirtschafllichen Wettbewerb ste 
hen. 
Gemeindepräsident Lorenzo Schmid bleibt 
auch nach Einreichung des Inttiattvbegeh 
rens bei seiner Cberzeugung. Denn für ihn 
steht fest: «Das Öffentlichkcitsprinzip wird 
in der Gemeinde Arosa seit eh und je ge 
lebt. Jeder Interessierte und jede Interes 
sierte kann jederzeit bei deu zuständigen 
Organen der Gemeinde Auskunft. verlan 
gen, und er oder sie wird zur Zufriedenheit 
informiert.. Einzige Schranke bildet der 
Umstand, dass öffentliche oder private In- 
teressen entgegenste 
hen können, die die Ab 
gabe von Informationen 
verbieten. In der relativ 
kleinen Gemeinde Arosa hat diese Praxis 
des gelebten Öffentlichkeitsprinzips bisher 
keine Probleme aufgegeben. Die spärli 
chen Anfragen konnten immer unbürokra 
tisch und pragmatisch im direkten Kontakt 
mit Bürgerinnen und Bürgern erledigt 
werden.» 
Diesem Argument wiederum widerspricht 
Ret.o Thomas Ruoss, der zusammen mit 
Rene Bachmann, Romy Bachmann. Sa 
muel Gilgen und Corina Stefan die Initiati 
ve beim Gemeindevorstand lanciert hat. 
Natürlich würden Auskünfte erteilt, aber 

diese blieben dem «Goodwill» unterwor 
fen. Die Bürger hätten «kein Recht» da 
rauf, sondern es liege im Ermessen von 
Gemeindeexekutive oder Gemeindever 
waltung, Auskunft zu erteilen oder eben 
auch nicht. Das solle durch die Einführung 
des Öffentlichkeit.sprinzips geändert wer 
den. «Dann weiss man, dass man jede In 
formation zu jeder Zeit bekommen kann. 
Und man kann sich si- 
eher sein, <lass es keine 
schwarzen Flecken 
gibt.» Dies gelte im Üb 
rigen nicht nur für die Einwohner mit 
Erstwohnsitz in Arosa. Auch die Zweithei 
mischen könnten damit Dokumente einse 
hen, die sie beträfen. Andere Tourismus 
destinationen,diedasÖffentlichkeit.sp1inzip 
bereits eingeführt hätten, wollten damit 

zeigen, «dass sie eine 
weltoffene Haltung ha 
ben. Das würde auch 

Contra: Anfragen 
unbürokratisch beantworten 

Contra: Papiertiger für 
Juristenfutter 

Arosa gut anstehen.» 
Die Initiative wolle das ÖfTentlichkeitsprin 
zip nicht durch ein neues Gesetz, sondern 
durch den Ersatz bzw. die Anpassung 
eines Artikels in der Gemeindeverfassung 
erreichen und sich am kantonalen Gesetz 
orientieren, das seinerseits an das Bun 
desgesetz respektive die entsprechenden 
Gesetze anderer Kantone angeknüpft 
habe. 
Für Lorenzo Schmid stellt sich die Sache 
komplexer dar. Ein Öffentlichkeit.sgesetz 
mit Datenschutzgesetz in der Gemeinde 
Arosa würde seiner Meinung nach «pri 
mär ein Papiertiger bleiben und dort, wo 
diese Gesetze zur Anwendung kommen 
werden, Juristenfutter erzeugen». Denn 
insk iinftig wiirde sich das angefragte 
Organ der Gemeinde zunächst mit den bei 
den Gesetzen auseinandersetzen und bei 
kleinsten Unsicherheiten juristische Bera 
tung beiziehen müssen. «Bei negativem 
Entscheid werden gerichtliche Verfahren 
unausweichlich sein», ist er überzeugt. Die 
von den Initianten vorgesehene Änderung 
des Artikels 27 der Gemeindeverfassung 
sehe die Anwendung des kantonalen Öf 
fcntlichkeitsgesetzes vor, das wiederum 

auf das kantonale 
Pro: Keine Anfrageflut 

zu befürchten 
Datenschutzgesetz ver 
weise. «Die Gemeinde- 
behörden müssten so 

mit zwei neue Gesetze anwenden mit allen 
Konsequenzen.» 
Die «demokratische Mitwirkung», die 
durch das Öffentlichkeit.sprinzip erreicht 
werden solle, sei für ihn «bereits aktuell 
erfüllt» und werde noch gestärkt., «wenn 
wir wieder, zumindest. teilweise, die Ge 
rneindeversauunluug einführen wer 
den». Vertrauen. Akzeptanz und Bürger 
nähe würden nicht mit diesen Gesetzen 
erreicht, bei welchen einzelne «gwundri 
ge» Interessierte Erkundigungen einzie 
hen würden, meint Lorenzo Schmid. 

«Vielmehr werden wir mit dem sich in 
Bearbeitung befindlichen Kommunika 
tionskonzept eine entsprechende Nähe 
für alle realisieren und unsere Informa 
tionspolitik zugegebenermassen verbes 
sern.» 
Ganz allgemein wendet sich der Gemein 
depräsident gegen «eine Gesetzeswut, die 
vor allem von Juristen befördert wird». 

Zwischenzeitlich habe 
sich glücklicherweise 
auf Kantons- und auf 
Bundesebene die Ein- 

sieht durchgesetzt, dass unter dem Titel 
«Onc in - t.wo out» endlich abgespeckt 
werden solle. «Mit der Harmonisierung 
der Gesetze in unserer jungen Gemeinde 
Arosa erhalten wir die Chance, ein iiber 
sichtliches, handliches und vernünftiges 
Aroser Gemeinderechtsbuch zu schaffen», 
erklärt Lorenzo Schmid. 
Demgegenüber hält Reto Thomas Ruoss 
die Sorge vor einer Antragsflut für unbe 
gründet. Seit der Einführung des Öffenl 
lichkeitsprinzips im Kanton im Novem 
ber 2016 habe es lediglich 35 Anfragen, 
hauptsäch lieh von Medienschaffenden, 
gegeben. Auch sei es zu keinen Rechts 
streitigkeiten gekommen. «Man wird 
also nicht überrannt.» Bei den Anfragen 
sei es unter anderem um Themen wie die 
Olympiakandidatur, die Raumplanung 
oder das WEF in Davos gegangen. Den 
noch sei das Öffentlichkeitsprinzip «kein 
Papiertiger». Denn jeder wisse: «Ich 
kann, wenn ich will. Ich muss aber 
nicht.» Nur schon der Umstand, dass 
Politik und Verwaltung wüssten, dass die 
Einwohner das Recht hätten, amtliche 
Dokumente einzusehen, werde bei den 
Behördenvertretern «zu einem anderen 
Verhältnis zu ihrer Tätigkeit und zur Be 
völkerung führen». ist Ruoss überzeugt. 
Und er meint: «Es ist einfach zeitgemäss, 
dass man das macht.» 
Unterstützt. wird die Initiative auch von 
Markus Lütscher, der seinerzeit den Auftrag 
an den Gemeindevorstand eingereicht hatte. 
«Wir müssen transparent sein gegenüber 
den Bürgern», ist er überzeugt. «Andere 
machen es doch auch. Das Öffentlichkeit.s 
prinzip wäre eine Grundlage für gute Dis 
kussionen. Auch für die Presse wäre der Zu 
gang zu allen Dokumenten eine wichtige 
Sache.» 
Dass die Einführung des Öffentlichkeit.sprin 
zips in Arosa zu Schwierigkeiten führen 
könnte, glaubt Lütscher nicht: «Das funktio 
niert mittlerweile doch in der ganzen 
Schweiz ohne Probleme. Die Befürchtungen 
sind doch alle nicht eingetroffen.» Dass bei 
Anfragen der Datenschutz berücksichtigt 
werde, stehe für ihn ausser Frage. Wenn die 
Initiative zustande komme, werde er sich 
auch im Gemeindeparlament noch einmal 
dafür einsetzen. «Ich finde das eine gute 
Sache.» 


